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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
Sämtlk:he im Geltungsbereich des Bebauungsp!anes ",Ralchberg-, Jura-., L.embergsrraße" bestehenden 
Re<:htsverhältnisse \'/erden durch den Bebauungsplan ... Raid1berg-, Jura-, Lembergstraße" für dessen 
Geltungsbereich überlagert und sind damit nicht mehr anzuwenden. 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSEtZUNGEN 

Aufgrund von § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (8GB!. I S, 2414), zuletzt geändert 
durcl1 Gesetz vom 21.06.2005 (BGBI. I S. 1818) i. V. m. den §§ 1 ff. der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBI . I S. 132). ruletzt geändert durrl1 Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466). 
werden folgende bauplanungsred1t1iche Festsetzungen getroffen: 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 ff. BauNVO) 

(1) Der räumliche GeltungsbereIch des Bebauungsplanes wird als "Mischgebiet" ausgewiesen. 

(2) In Anwendung von § 1 Abs. 5 BauNVO und § 1 Abs. 6 BauNVO sind im Mischgebiet Gartenbaubetriebe, 
Tankstellen und Vergnt:Jgungsstätten nicht zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SauGB, §§ 1611. BauNVO) 

(1) Das Maß der baulichen Nutzung wird durch Festsetzung der Gn.mdfl.lkhenzahl und durdl die maximal 
zulässige Flrsthöhe und Traufhöhe in Metem Ü. NN festgesetzt. Maßgebend sind die Eintragungen Im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes. 

(2)In der rückwärtigen Bauzeile ist pro Grundstück eine maximal zulässige Überbauung von 100 m2 

Grundfläche zulässig. 

3. Bauweise 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

1m Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird offene Bauweise festgesetzt. Zulässig sind nur Einzel- und 
Doppelhäuser. 

4.Überbaubare Grundstücksfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

(1) Die überbaubare Grundstücksfläcbe wird durdl die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Diese gelten 
auch für unterirdische bauliche Anlagen. 

(2) Im Bereich zwischen der Baugrenze und öffentHeher Verkehrsfläche sind Nebenanlagen in Fonn von 
Ge~ u den und Garagen unzulässig. 

5. Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Für die Stellung der baulichen Anlagen slnd die Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragenen 
FIrstrichtungspfeile maßgebend. 

6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

In der rückwärtigen Bauzelle wird die hÖChstzulässige Zahl der Wohnungen auf 2 Wohneinheiten pro 
Gebäude beschränkt. 

7.Private Grünfläche 
(§ 9 Ab,. 1 Nr. 15 BauGB) 

(l)Die private Grünfläche Ist Im zeichnerischen Tell des Bebauungsplanes festgesetzt. 

(2)In der privaten G,ünfläehe sind mit Ausnahme von GartenMü,"'" biS ru einem Brutto-R.uminh"lt 
von 25 m3 andere bauliche Anlagen nicht zulässig. 



8.Maßnahmen zum Schub, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 SauGB) 
Zufahrten und Stellplätze sind mit dauerhaft wasserdurchlässigen Belägen herzustelk!n, 

9.Pflanzgebote 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 SauGB) 

Die Pflanzung von Nadelgehölzen Ist nicht zulässig, Zur Auswahl standortgerechte und helmisdler 
Arten wird auf die empfehleooen Pflanzenlisten verwiesen, 

10.PfIanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 SauGB) 

Die mit PAanzbindung belegten Walnussbäume sind artgerecht zu pflegen und zu erhalten, Bei Ab-
gang sind sie entweder artg~lch als Hodlstamm mit Mindeststammumfang von 10-12 on, mind. zwei 
Mal verpflanzt, oder durch einen Obsthochstamm mit MincSeststammumfang von 10-12 cm, mind, drei 
Mal verpflanzt, oder durch einen hochstämmigen, heimischen Laubbaum mit Mindeststammumfang 
von 18-20 cm zu ersetzen. Geringfügige Standortabweichungen sind zulässig. Die Qualität der Pflan-
zen muss den Bestimmungen des BelB (Bund deutscher Baumschulen) und der DIN 18916 entspre-
chen. 

ll. öRnlCHE BAUVORSCHRIFTEN 

Aufgrund § 74 der Landesbauordnung (LBO) ftir 8aden-Württemberg I, d. F. vom 08.08.1995 (GBI . S. 
617), zuletzt geändert durch Gesetz vorn 14.12.2004 (GBI. S. 895), werden folgende örtliche Bauvor-
schriften zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellt: 

1.Fassadengestaltung 

Grelle uoo fluoreszierende Materialien dürfen nicht verwendet werden. 

2.Dachgestaltung 

( l)Als zulässige Dachfonn werden geneigte DachflOChen festgesetzt. Die zulässige Dadlneigung ergibt 
sich aus dem zeIchnerischen Teil des Bebauungsplanes. Doppelhäuser sind mit derselben Dachform 
auszuführen. 

(2)Mit Dachaufbauten, Dachterrassen und Dachfenstern ist zur Dachtraufe und zum Ortgang eIn Ab-
stand von mindestens 1 m einzuhalten. Dasselbe gilt für eine Anordnung dieser Bauteile unterein-
emder. Zum Dachfirst ist ein Abstand von 1 m (senkrecht gemessen) einzuhalten. Ausnahmen kön-
nen zugelassen werden, wenn baugesta!terische Bedenken nicht bestehen. 

(3)Zwerchgiebel sind nur bis zu einer maximalen Breite von 1/3 der Hauslänge zulässig. 

(4)Solaranlagen sInd an der Fassade oder parallel zur Dachfläche, maxImale Aufbauhöhe 20 Oll (In-
Dach oder Auf-Dach-Montage) z ul~sslg. 

3.Satelliten-Empfangsanlagen 

Satelliten-Empfangsanlagen sind an den Gebäudefassaden nimt zulässig, Im Dachberelch können sie 
ausnahmsweise als Gemeinschaftsantagen zugelassen werden. 

4.Werbeanlagen 

Werbeanlagen an Gebäuden sInd nur im Erdgeschoss zulässig. 

5.Abgrabungen, Aufschüttungen 

(1)Abgrabungen zum Zwecke der Betichhmg von Räumen in Kellergeschossen der Gebäude sind nicht 
zulässig. 

(2)Aufschüttungen sind nur maximal bis zu einer Höhe von 1 m Im Terrassenbereich zulässig. 

nI.HINWEISE 

Empfehlende Liste gebietsheimischer Gehölze 



Pflanzenliste 1, Einzelbäume, Obstbäume 

deutscher Name 
Maßholder, Feld-Ahorn 
Spitz-Ahorn 
Berg-Ahom 
Grau-Erle 
Gemeine Esche 
Vogel-Kirsche 
Gewöhnliche Traubenkirsche 
Trauben-Eiche 
Stiel-Eiche 
Silber-Weide 
Winter-linde 
Sommer-Linde 
Berg-Ulme 

botanischer Name 
Acer campestre 
Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Ainus incana 
Fraxinus excelsior 
Prunus avium 
Prunus padus 
Quercus petraea 
Quercus robur 
Salix alba 
lilia cordata 
111ia platyphyllos 
Ulmus glabra 

Zur pflanzung im rückwärtigen Gartenbereich werden Obstgehölzen empfohlen, um den dörflichen 
Charakter dieses Bereiches langfristig zu erhalten. Es sollen Hochstamme alter Obstsorten von Apfel, 
Birne, Süßkirsche, Walnuss sowie Zwetsmge aus regionaler Produktion zur Verwendung kommen. 

Pflanzenllste 2, sträud1er und Hecken 

deutscher Name botanischer Name 
Maßholder, Feld-Ahorn Acer cam pestre 

Hainbuche carplnus betulus 
Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Gewöhnliche Hasel Corylus avellana 

Zweigriffeliger Weißdom Crataegus laevigata 

Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna 
Gewöhnl. pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

Gewöhnlicher liguster Ligustrum vu lgare 

Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

ScIllehe Prunus spinosa 

Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 

Echte Hunds-Rose Rosa canina 
Wein-Rose Rosa rubiginosa 

Sal-Weide Salix caprea 

Schwarzer Holunder Sambucus nlgra 
Trauben-Holunder SambuaJs racemosa 
Wolliger Schneeball Vlbumum lantana 

Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

Quelle: Landesanstalt für Umweltsmutz Baden-Württemberg Hrsg.: Gebietsheimische Gehölze in Ba-
den-Württemberg Fachdienst Naturschutz, NabJrschutz-Praxls, Landschaftspflege 1, Rastatt. 

Hinweise auf Bau- und Kunstdenkmale 

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen archäologische FundsteIlen (z. B. Mauem, Gruben, Brandschich-
ten o. ä.) angeschnitten oder Funde gemacht werden CZ. B. Sd1erben, Metallteile, Knochen) so ist die 
Denkmalpflege unverzüglich zu benachrichtigen. Auf § 20 DSchG (Denkmalschutzgesetz) wird hinge-

wiesen. 

Energie 

Die Nutzung von Solarenergie wird ausdrücklich begrüßt. Empfohlen wird, bei Neubauten mindestens 

, den KfW Standard 60 einzuhalten . . .. 



-VERFAHRENSVERMERKE 

für ß-Plan und örtliche Bauvorsdlriften 

AUFSTEllUNGSBESCHLUSS 

Der Gemeinderat der Universitätsstadt TObingen hat am 13.06.2005 beschlossefl, den Bebauungsplan nach 

§ 2 Abs. 1 Baugeset:zbudl (BauGB) aufzustellen und eine frühzeit ige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 BauGB durchzuführen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 01 ,10.2005 ortsüblich bekanntgemacht. 

FRÜHZEmGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im Rahmen einer Planauflage In 

der Zeit vom 10.10.2005 bis einsdlließlich 21.10.2005. Dabei 'MJrde Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung der Planung gegeben. 

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLIOtER BELANGE 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 1 SauGB bei der Aufstellung 
des Bebauungsplanes am 06.10.2Q05 beteiligt. 

1. AUSLEGUNGSBESCHLUSS 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften wurden am 12.06.2006 als Entwurf gebilligt. 
Gleichzeit ig wurde die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

1. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt:bezogenen 

Stellungnahmen (UmweItbericht) einschließlich der örtlichen Bauvorschriften wurden nach § 3 Abs . 2 SauGB 
nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung am 17.06.2006 in der Fassung vom 16.05.2006 von 
26.06.2006 bis elnschlleillich 28.07.2006 öffen~ i ch ausgelegt. 

1. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENLTICHER BELANGE 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 2 SauGB bei der Aufstellung 
des Bebauungsplanes am 19,06,2006 beteiligt, 

2.AUSLEGUNGSBESCHLUSS 
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes und der geanderte Entwurf der örtlichen Bauvorsdlriften in 
der Fassung vom 20,10,2007 wurden am 12.11.2007 erneut als Entwurf gebilligt. Gleichzeitig wurde die 

emeute öffentliche Auslegung nach § 4 a Abs. 3 BauGB, § 3 Abs. 2 SauGB beschlossen. 

2. ÖFFENnlOtE AUSUEGUNG 
DeI" Entwurf des Bebauungsplanes und der Entwurf der örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 
20.10.2007 Yrorde mit Begl'Ünung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen (Umweltbericht) einschließlich der örtlichen Bauvorschrift:en nach § 4 a Abs. 3 SauGB, § 3 

Abs, 2 SauGB nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung arn 17,11.2007 von 26,11.2007 bis 

einschließlich 07.12.2008 öffentl ld'l ausgelegt. 

2. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENLTICHER BELANGE 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlk:her Belange wurden nach § 4 a Abs, 3 SauGS, § 4 Abs, 2 SauGB 
emeut am 13,11,2007 beteiligt. 

BEHANDLUNG DER STEllUNGNAHMEN 
Die im Zuge der 2. öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf des 

Bebauungsplafl€S und zum Entwurf der örtlichen Bauvorschriften wurden im Gemeinderat der 
Universitatsstadt Tübingen am 03,03.2008 behandelt. 



SATZUNGSBESCHLUSS 
Der Gemeinderat der Universitätsstadt Tübingen hat am 03.03.2008 den Bebauungsplan nach § 10 SauGB 

und § 4 Gemeindeordnung (GernO) als Satzung beschlossen. Maßgebend sind der Bebauungsplan mit 
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 20.10.2007 und die Begründung mit 
Umweltberidlt vom 20.10.2007. 

Der Gemeinderat der UnIversitatsstadt TOblngen hat am 03.03,2008 die örtlichen Bauvorsduiften in der 
fassung vom 20.10.2007 nach § 74 landesbauordnung Baden-Württernberg (LßO) und § 4 GemO als 
Satzung beschlossen, 

Die ordnungsgemäße Durchführung der o,g. Verfahrensschritte wird bestätigt: 

Tübingen, den 04.03.2008 

AUSFERTIGUNG 
Tübingen, den 05.03.2008 

INKRAFTTRfTEN 

Bürgenneisteramt 
in Vertrebmg 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes und der Satzungsbeschluss über die örtlichen Bauvorschriften 
wurden nach § 10 Abs. 3 BauGB am 08.03.2008 ortsüblich bekanntgemacht . Mit dieser Bekanntmachung 
wurden der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften rechtsverbindlich. 

Tübingen, 10.03.2008 

on Winning 

Die örtlichen Bauvorsdlriften wurden parallel zum Bebauungsplan aufgestellt. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


